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Artikel II 

Änderung des Forstgesetzes 1975 

Das Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 970/ 
1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die näheren Anordnungen hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft durch Ver­
ordnung zu erlassen. In dieser kann insbesondere vorgesehen werden, 

a) daß innerhalb einer dem Erfordernis der bestmöglichen Verhinderung der Forstschädlings­
vermehrung entsprechenden Frist befallene oder vom Befall bedrohte Stämme gefällt, solche 
Hölzer raschest aufgearbeitet, aus dem Wald entfernt, entrindet oder sonst für eine Forstschäd­
lingsvermehrung ungeeignet gemacht werden, 

b) daß die Lagerung solcher Hölzer, auch außerhalb des Waldes, nur gestattet ist, wenn sie 
bestimmten chemischen oder mechanischen Behandlungsweisen, wie Besprühen oder Entrin­
dung, unterworfen worden sind, 

c) daß bei der Einfuhr von Holz aus Drittländern den jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbe­
hörden alle notwendigen Angaben, wie insbesondere Art, Umfang, Empfänger und Bestim­
mungsort der Sendung sowie die Art des Transportmittels von den Zollstellen mitzuteilen sind, 

d) daß für die Überprüfung der Betriebe eine Gebühr zu entrichten ist. 

2. § 46 samt Überschrift entfällt. 

3. §185 Abs. l Z3 lautet: 
„3. Bundesminister für Finanzen hinsichtlich der §§ 44 Abs. 4, 45 Abs. 2 lit. c und d, 117 Abs. 1 und 

2, 124 Abs. 4, 129 Abs. l und 2, 132 Abs.1, 138 Abs. 2, 145 Abs.1, 147 Abs. 3, 163 Abs. 4 lit. b 
und Abs. 6, 165 Abs. 1 und 2, 166 Abs. 3 und 8 und 168 Abs. 2;" 
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